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unfc fco* läßt ftd) bei einem glüdli*en Uebergang
bei ©traßbnrg fein Sorbrtngen na* ©djwabcn unb
Savern benfen, fo lauge ba« beutftfee $etx bei SRa*

ftatt feine glanfenftellung behauptet. «Die Opera*
tion«baft« ©trnßburg=Safcl wäre fo ftfemal, fcie Dpe*
ration«linien na* vorwärt« würfcen in einen fo fpifci*

gen SBinfel jufammenlaufen, bai ft* ber franjö*
fiftfee ©eneral feüten wurfce, weiter al« etwa bi« Dber-
f*waben jurüdjugeben, angenommen aud), er tonnte
fcur* ein «Dctaftfeement feine« $ttxti bai befeftigte
Säger von SRaftatt im Saume fealten. ©r müßte be*

für*tm, bie «Deutftfeen ft* raf* in SRaftatt verftär*
feit ju fefeen unfc feine Äraft, bie er bagegen ver*
wtnfctt, tnfcti* überwältigt ju wiffen.

(gortfefcung folgt.)

y
Ärfiefftjrtibfn bte tibgtn. JJttlttärbt-parttmtnte

an btt Httlttärbtljörbtn btr Hontont.

(Som 7.1 SDtai 1867.)

Ho*gea*tete Herren!

SDer SunbeSratb feat nunmehr bie -Ovbonnanjen
für bie Umänberung ber ©eroefeve großen unb flei«

nen Ätalifeevö in §interlabimgSgeroefeve feftgefefct
unb beeferen mir unS feiermit, Sb«e« biefelben in
einigen ©remplaven jvtr Äenntniß ju bringen.

SDtit bet Soüjiefeung ber feunbeSrätfelt*en Se«

f*lüffe beauftragt, feat ba% .Departement bte um-
faffenbftett SDtaßnafeiiten getroffen, um bie Umän-
berungSarfeeit mit aller ©nergie an bie Hanb ju
nehmen.

©ie 3..tüerfeciltmffe, rcelcfee no* immer eine ptöfc-

ti*e größere Sruppenaufftettung als mögli* er-
f*einen laffen, nötfeigen unS, bei ber Umroanblung
ber SBaffen vor SJlllein biefe Eventualität inS Stuge

ju faffen unb bie Slnorbnungen fo ju treffen, bafj,
wenn roir au* mitten in ber Umänbenmg oon
einem größer« Sruppenaufgebot überraf*t werben

follten, bie Slufftettung glei*roofet mit aller Ovb«

nung unb SRufee erfolgen fann.

Um biefeS mögli* gu nta*en, fönnen mit einer

SDtenge »on Sevfeältniffen, bie roir unter anbern
Umftänben fo gerne berücffi*tigt featten, feine SRe*-

nung tragen; namentli* muß j. S. bie Umänberung

ofene SRücffi*t barauf vorgenommen roerben,
ob biefe«. ober feneS ÄorpS frütjer ober fpäter einen

SBiebevfeolungSfurS ju beftefeen habe.

©teüferoofel erroarten roir tion bem S-ddotiSmuS
unb ber ©infi*t ber fantonalen SJRiütävbefeörben
unb beten ^eugätntern bie unfeebingte SDur*füferung
ber von unS angeorbneten SDtaßregetn. SRur auf
biefe SBeife fönnen Unorbnung unb Serroirrung
uennieben roerben.

©ie allgemeinen Slnorbnungen, ju beren Soll«
jtefeung roir ©ie feiermit einlaben unb roelcfee roir
uns oorbefeatten, bur* befonbere SBeifungen ju
ergänzen, finb folgenbe:

I. Umänberung ber ©eroefere fteinen ÄalifeevS.

Sn erfter Sinie ftnb bie ©tufcer bev <5*arffcbi'ifccu
itiujuäitberit. «Die Äantone feaben bafeer fofort uttb

jwar foiitpagmeroeife mit bem ©injug ber ©tufcer
unb mit ber Slbgabe an bie ftabrifanten, bie roir
ifenen bejet*nen werben, ju beginnen.

Stuf bte ©tufcer folgt bie Umänberung ber Sägcv-
geroefere unb neuen Snfanteriegeroefere. ©iefelfeeu
ftnb bataillonSroeije cinjitjiefeen unb in ber glei*en
SReifeenfolge roie fie fetenad; für bie ©eroefere großen
Äaliber.. feftgefefct ift, ben gafertfanten abzuliefern.

5Den Äantonen ift von nun au bis auf roeitere

SSSeifttng itttterfagt, beu ©entrttmäfompagnien beS

SluSjitgS unb ben Sataittonen bev Dceferoe

überhaupt ©eroefere fteinen ÄalifeevS abjugefeen, fonbern
es? finb mit SluSnafeme berjenigen Sataittone, roet*e
bereits, bie ©eroefere fteinen ÄaltbevS erhalten
feaben, fol*e nur au bte beiben Sägevfompagmeu bev

SluSjugSbatatttoue ju verabfolgen.
SDie ©ibgenoffenfdjaft läßt ifererfeits bereits feit

bein SReufafer bie no* ni*t abgegebenen neuen
Snfanteriegeroefere — bereu gabrifation übrigens
fortbetrieben roirb — in HintevtabungSgeroefeve um«

anbern unb fdtjafft babur* für ©*arff*üfcen unb

Sagerfompagnien, bereu ©eroefere bei einem all«

fälligen Slufgebote in Umänberung begriffen fein
follten, eine SReferoe, auf roetefee biefe Sruppen jeber-

jett mit 3w»-tji*t jäfeleu fönnen.

II. Umänberung ber ©eroefere großen ÄalifeerS.

«Diefelbe feat tu ber SBeife ju gefefeefeen, baß bie

gegenwärtig mit ben Sre-at«Snrnanb«@eroeferen
beroaffnete SJRannfdjaft in ua*bejei*neter SReifeen-

folge ber Sataittone mit bem umgeänberten groß«

falibrigen ©eroefere oerfeben roirb. SBir ertfeeilen
babei ben Äantonen, rcelcfee meferere Sataittone ju
ftetten feafeen, bie auSbrüdli*e SBeifung, fein in
ber folgenben $itfaittinenftellung aufgeführtes
Sataitton mit HittterlabungSgeroeferen großen ÄalifeerS

ju »erfefeen, bis bem vorangefeenbett Satatllon beS

gleicfeen ÄantonS bie voltftanbige jur ©rfefcttng ber

Sretat-@eroefere notferoenbige Slnjafel HintevlabungS-
geroefere großen ÄalifeerS oerabfolgt ift. ©S barf

j. S. bev Äanton ©olotburn an baS Satailion
SRr. 44 feine umgeänbevten ©eroefere großen
ÄalifeerS auStfe eilen bis alle fefct S^dat-Surnanb«
©eroefere tragenbe SDtannftJtjaft beS SataittonS SRr. 72
mit umgeänberten ©eroeferen großen ÄalifeerS
oerfeben ift.

Se na*bem bie Seroaffnung eineS ÄantonS fi*
qualitativ verbätt, roerben auf biefe SBeife bie lefcten

Sataittone in bev SReifeenfolge möglüfeevroeife f*te*«
tete, nidjt umänbevuugSfätjtge spretat «Bnrnanb*

©eroefere evfeatten; eS fotten bann aber gerabe biefe

Sataittone, fobalb ein Sorratfe vovfeanben ift, juerft
mit ben neuen ©eroefeven fteinen ÄalifeerS oerfefeen

roerben.

.Die ©eroefere gvoßen ÄalibevS finb in folgenbev
^Reihenfolge unb an ifotgenbe gabvifahten abju«

liefern.
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und doch läßt sich bei einem glücklichen Ucdcrgang
bei Straßbnrg kein Vordringen nach Schwaben und

Bayern denken, so lange das deutsche Heer bei

Rastatt seine Flankcnstellung behauptet. Die
Operationsbasis Straßburg-Basel wäre so schmal, die

Operationslinien nach vorwärts würdcn in einen so spitzigen

Winkel zusammenlaufcn, daß sich der französische

General hüten würde, weiter als etwa bis Ober-
scdwaben zurückzugehen, angenommen auch, rr könnte

durch ein Detaschement seines Heeres das befestigte

Lagcr von Rastatt im Zaume halten. Er müßte
befürchte», die Deutschen sich rasch in Rastatt verstärken

zu schen und scine Kraft, die er dagegen
verwendet, endlich überwältigt zu wissen.

(Fortsetzung folgt.)

Arneschreiben des eidgen. Militärdepartements
an die Militärbehörden der Santone.

(Bom 7.Z Mai 1867.)

Hochgeachtete Herren!

Der Bundesrath hat nunmehr die Ordonnanzen
für die Umänderung der Gewehre großen und kleinen

Kalibers in Hinterladungsgemehre festgesetzt

und beehren wir uns hiermit, Ihnen dieselben in
einigen Exemplaren zur Kenntniß zu bringen.

Mit der Vollziehung der bundesräthlichen
Befchlüsse beauftragt, hat das Departement die
umfassendsten Maßnahmen getroffen, um die
Umänderungsarbeit mit aller Energie an die Hand zu
nehmen.

Die Zeitverhältnisse, welche noch immer eine plötzliche

größere Truppenaufstellung als möglich
erscheinen lassen, nöthigen nns, bei der Umwandlung
der Waffen vor Allem diese Eventualität ins Auge
zu fassen und die Anordnungen fo zu treffen, daß,

wenn wir auch mitten in der Umänderung von
einem größern Truppenaufgebot überrascht wcrden
sollten, die Aufstellung gleichwohl mit aller
Ordnung und Ruhe erfolgen kann.

Um dieses möglich zu machen, können wir einer

Menge von Verhältnissen, die wir nnter andern
Umständen so gerne berücksichtigt hätten, keine Rechnung

tragen; namentlich muß z. B. die Umänderung

ohne Rücksicht darauf vorgenommen werden,
ob dieses oder jenes Korps früher oder später einen

Wiederholungskurs zu bestehen habe.

Gleichwohl erwarten wir von dem Patriotismus
und der Einsicht der kantonalen Militärbehörden
und deren Zeugämtern die unbedingte Durchführung
der von nns angeordneten Maßregeln. Nur auf
diese Weise können Unordnung und Verwirrung
vermieden werden.

Die allgemeinen Anordnungen, zu deren
Vollziehung wir Sie hiermit einladen und welche wir
uns vorbehalten, durch besondere Weisungen zu
ergänzen, sind folgende:

I. Umänderung der Gewehre kleinen Kalibers.

In erster Linie sind die Stutzer der Scharfschützen

umzuändern. Die Kantone haben daher sofort nnd

zwar koniuagnicweise mit dem Einzug der Stutzer
und mit der Abgabe an die Fabrikanten, die wir
ihnen bezeichnen werden, zu beginnen.

Auf die Stutzer folgt die Umänderung der
Jägergewehre nnd neuen Jnfanteriegewehre. Dieselben
sind bataillonsweise einznziehen nnd in der gleichen

Reihenfolge wie sie hiencich für die Gemehre großen
Kalibers festgesetzt ist, den Fabrikanten abzuliefern.

Den Kantonen ist von nun an bis auf weitere

Weisung nntersagt, den Centrumskompagnien des

Auszngs nnd den Bataillonen der Reserve
überhaupt Gewehre kleinen Kalibers abzugeben, sondern
es sind mit Ausnahme derjenigen Bataillone, welche

bereits die Gewehre kleinen Kalibers erhalten
haben, folche nnr an die beiden Jägerkomvagnien der

Auszugsbataillone zu verabfolgen.

Die Eidgenossenschaft läßt ihrerseits bereits seit

dem Neujahr die noch nicht abgegebenen nenen
Jnfanteriegewehre — deren Fabrikation übrigens
fortbetrieben wird — in Hinterladungsgewehre
umändern und schafft dadurch für Scharfschützen nnd

Jägerkompagnien, deren Gewehre bei einem

allfälligen Aufgebote in Umänderung begriffen sein

sollten, eine Reserve, auf welche diese Truppen jederzeit

mit Zuversicht zählen können.

II. Umänderung der Gewehre großen Kalibers.

Dieselbe hat in der Weise zu geschehen, daß die

gegenwärtig mit den Prelat-Burnand-Gewehren
bewaffnete Mannschaft in nachbezeichneter Reihenfolge

der Bataillone mit dem umgeänderten
großkalibrigen Gewehre versehen wird. Wir ertheilen
dabei den Kantonen, welche mehrere Bataillone zn

stellen haben, die ausdrückliche Weisung, kein in
der folgenden Znsanunenstellung aufgeführtes
Bataillon mit Hinterladungsgewehren großen Kalibers

zu versehen, bis dem vorangehenden Bataillon des

gleichen Kantons die vollständige znr Ersetzung der

Prelat-Gewehre nothwendige Anzahl Hinterladungs-
gewehre großen Kalibers verabfolgt ist. Es darf
z. B. der Kanton Solothurn an das Bataillon
Nr. 44 keine umgeänderten Gewehre großen
Kalibers austheilen bis alle jetzt Prelat-Burnand-
Gewehre tragende Mannschaft des Bataillons Nr. 72
mit umgeänderten Gewehren großen Kalibers
versehen ist.

Je nachdem die Bewaffnung eines Kantons sich

qualitativ verhält, werden auf diese Weise die letzten

Bataillone in der Reihenfolge möglicherweise schlechtere,

nicht umänderungsfähige Prelat-Burnand-
Gewehre erhalten; es sollen dann aber gerade diese

Bataillone, sobald ein Vorrath vorhanden ist, zuerst

mit den nenen Gewehren kleinen Kalibers versehen

werden.

Die Gemehre großen Kalibers sind in folgender
Reihenfolge nnd an 'folgende Fabrikanten
abzuliefern.
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